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Zitat von annasun

In Bayern bekommen Muslime 4 Tage (2 mal 2) auf Antrag frei, aber auch jüdische und
griechisch-orthodoxe Schüler an bestimmten Feiertagen. Letztere haben oft Feiertage,
die in die Ferien fallen.
Ich finde es ungerecht und den nicht-muslimischen Schülern schwer zu vermitteln, dass
einige Schüler mehr freie Tage haben als andere. Ich habe dieses Jahr im Sommer (der
andere Termin fiel jetzt auf den Schulanfang und da waren doch viele da!) keinen
richtigen Unterricht gemacht, sondern sinnvolle Beschäftigung und keine
Hausaufgaben gegeben. Ich will keinen betrafen, weil er zur Schule kommt und nicht
die passende Region hat.

Unterricht wäre also Bestrafung? hmmmm 
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